
$$$ 431

1

Gebührentarif
für Taxi

Beschlossen vom Stadtrat am 9. November 1983

Art. 1 Gebühren

1. Kosten für die Behandlung eines Gesuches Fr. 30.–
und / oder Ausfertigung eines Entscheides bis Fr. 300.–

2. Jahresgebühr für eine A- oder B-Bewilligung pro Fahrzeug Fr. 200.–
3. a) Standplatzgebühr pro Fahrzeug und Jahr für die all-

gemeinen ständigen öffentlichen Standplätze Fr. 800.–
b) Standplatzgebühr pro Fahrzeug und Jahr für besonders

zugeteilte ständige öffentliche Standplätze, Fr. 100.–
je nach Verkehrslage bis Fr. 700.–

4. Gebühr für die Benützung von nichtständigen, öffentlichen
Standplätzen pro Fahrzeug und Tag Fr. 5.–
bis Fr. 20.–

5. Entzug einer Bewilligung Fr. 30.–
bis Fr. 200.–

Art. 2 Inkrafttreten

Dieser Tarif tritt auf den 1. Januar 1984 in Kraft.


